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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.2006

Norm

ABGB §1076

EO §237

KO §120

Rechtssatz

Die freihändige Veräußerung im Konkurs durch den Masseverwalter bewirkt keinen Vorkaufsfall. Das Vorkaufsrecht

erlischt jedenfalls mit der Rechtskraft des Beschlusses über die Genehmigung des Kaufvertrages mit dem Dritten durch

das Konkursgericht.
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